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Nr. 2/2025 (Redaktionsschluss Ende Januar 2025) 
 

Aktuelle Steuer-Nachrichten 
 

1. Aus Gesetzgebung und Verwaltung:  

a)  Gesetzgebungsverfahren zum SteFeG 

Am 30.12.2024 erfolgte die Verkündung des Steuerfort-
entwicklungsgesetzes (kurz SteFeG) im Bundesgesetzblatt 
(Nr. 449). Damit konnte das Gesetzgebungsverfahren noch 
im Jahr 2024 abgeschlossen werden. 

b)  finale Veröffentlichung des UmwStE 2025 

Gleich am ersten Werktag des neuen Jahres veröffentlichte 
die Finanzverwaltung den aktualisierten UmwSt-Erlass vom 
02.01.2025. Er ersetzt den bisherigen Erlass vom 
11.11.2011, der bereits über 13 Jahre gilt. 

Zum einen werden im neuen Erlass die zwischenzeitlich 
erfolgten Gesetzesänderungen berücksichtigt, die unter 
anderem im Steueränderungsgesetz 2015 (Einbringung 
gegen die Gewährung sonstiger Leistungen neben Gesell-
schaftsrechten) und zuletzt durch das JStG 2024 erfolgt 
sind. Zum anderen wird die zwischenzeitlich zum UmwStG 
ergangene Rechtsprechung des BFH berücksichtigt.  

Als wesentliche Änderungen lassen sich dabei insbesonde-
re die Ausführungen über die grenzüberschreitenden und 
ausländischen Umwandlungen mit Blick auf die Vergleich-
barkeitsprüfung, die sachlichen und zeitlichen Anforderun-
gen bei den Voraussetzungen an Teilbetriebe, die Abbil-
dung stiller Lasten bei Umwandlungsvorgängen sowie die 
Zuordnung von Kosten zur Umwandlung nennen. Das BMF 
geht im neuen Erlass auch auf das Verbot der Verlustver-
rechnung im Rückwirkungszeitraum nach § 2 Abs. 4 Satz 3 
ff. UmwStG ein und stellt klar, dass die Begrenzung des 
Verlustverrechnungsverbots auf Verluste im Rückwir-
kungszeitraum nur für den übertragenden Rechtsträger 
und nicht für den übernehmenden Rechtsträger gilt. Au-
ßerdem passt die Finanzverwaltung auch ihre Auffassun-
gen zu den Folgen von Umwandlungen auf ertragsteuerli-
che Organschaften an, die durch die zahlreichen Urteile 
des BFH notwendig geworden sind.  

c) BMF: Anpassung der Bewirtschaftungskosten beim 
Ertragswertverfahren im Jahr 2024 

Für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2025 hat das 
BMF die – im Rahmen des Ertragswertverfahrens für 
Grundstücke abzugsfähigen – Bewirtschaftungskosten 
im BMF-Schreiben vom 20.01.2025 veröffentlicht. Konk-
ret werden die Basiswerte der Verwaltungskosten und 
Instandhaltungskosten aus dem Basisjahr 2001 der 
Anlage 23 des BewG angepasst. Diese betragen 120,2 
für das Jahr 2024 und 77,1 für das Jahr 2001. Daraus 

ergeben sich nun folgende Verwaltungskosten und In-
standhaltungskosten, die als Bewirtschaftungskosten für 
Grundstücksbewertungen im Ertragswertverfahren im 
Jahr 2025 anzuwenden sind: 

 Wert in Anlage 23  für Bewertungen 

 aus 2001 2024 2025 

I. Verwaltungskosten  

je Wohnung 230 Euro 351 Euro 359 Euro 

je Garage 30 Euro 46 Euro 47 Euro 

II. Instandhaltungskosten 

je m2 9,00 
Euro/m2 

13,80 
Euro/m2 

14,00 
Euro/m2 

je Garage 68 Euro 104 Euro 106 Euro 

d) Anpassung der Regelherstellungskosten beim 
Sachwertverfahren im Jahr 2024 

Für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2025 wurden mit 
dem BMF-Schreiben vom 20.01.2025 die Baupreisindi-
zes festgelegt, mit denen die Regelherstellungskosten 
aus dem Basisjahr 2010 angepasst werden. Diese be-
tragen für Grundstücksbewertungen im Sachwertverfah-
ren je nach Gebäudeart 183,3 bzw. 186,7. Damit steigen 
die Regelherstellungskosten im Vergleich zum Bewer-
tungsjahr 2024 je nach Gebäudeart nun etwas modera-
ter um 3,035% bzw.2,978%. Insgesamt stellen sich die 
Änderungen in den letzten Jahren wie folgt dar:  

Be- 

wert-
ungs-
jahr 

Gebäudear-
ten*  

1.01. bis 
5.1. Anlage 
24, Teil II., 
BewG 

Differenz 
zum 
Vorjahr 

Gebäude-
arten 5.2. 
bis 18.2. 
Anlage 
24, Teil II., 
BewG 

Differenz 
zum 
Vorjahr 

2022 141,0 9,133% 142,0 9,147% 

2023 164,0 16,312% 166,9 17,535% 

2024 177,9 8,477% 181,3 8,628% 

2025 183,3 3,035% 186,7 2,978% 

e) ErbSt: Reaktion der Finanzverwaltung auf das 
„Parkhaus“-Urteil des BFH auf Hotels 

Im sog. „Parkhaus“-Urteil qualifizierte der BFH die Ver-
pachtung eines Parkhausbetriebs an den künftigen Erben 
erbschaftsteuerlich als nicht begünstigtes Verwaltungsver-
mögen. Zudem deutete der BFH an, dass diese Grundsät-
ze auch für Beherbergungsbetriebe, wie z.B. Hotels, gel-
ten, die die Finanzverwaltung in R E 13b.13 Satz 3 ErbStR 
nicht als Verwaltungsvermögen ansieht. Im aktuellen 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/449/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/449/VO
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-01-02-umwStE.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-01-02-umwStE.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-ermittlung-der-bewirtschaftungskosten.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-baupreisindizes-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6


 

 

 

 
Bei Sammlung dieser Rundschreiben sind durch das am Jahresende erscheinende Stichwortverzeichnis unsere Informationen leicht auswertbar 

gleichlautenden Länderlass vom 19.11.2024 hält die Fi-
nanzverwaltung trotz der gegenteiligen Ansicht des BFH 
weiter an ihrer bisherigen Auffassung fest. Dagegen will die 
Finanzverwaltung die Grundsätze des Urteils auch anwen-
den, in denen der Parkhausbetrieb nicht verpachtet ist. 

f) BMF: Vorabpauschale für 2025 

Anleger von Investmentfonds haben unter anderem die 
Vorabpauschale nach § 18 InvStG zu versteuern (§ 16 
Abs. 1 Nr. 2 InvStG), die beim Anleger am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahres, also am 02.01.2026, als 
zugeflossen gilt. Die Vorabpauschale für 2025 ist unter 
Anwendung des Basiszinses vom 02.01.2025 zu ermitteln, 
der sich aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen ableitet und von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlicht wird. Die Bundesbank hat am 02.01.2025 
einen Basiszins in Höhe von 2,53 % errechnet. Dies veröf-
fentlichte die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben 
vom 10.01.2024. Dieser Zinssatz kann zudem bei der Er-
mittlung des gemeinen Werts von Erfindungen oder Urhe-
berrechten angewendet werden, die in Lizenz vergeben 
werden (R B 9.4. ErbStR). 

2. Allgemeine Steuerzahlungstermine im März 2025 
und April 2025 

Das erste Datum gibt den gesetzlichen Fälligkeitstermin 
an, das zweite Datum das Ende der Fälligkeits-Schonfrist. 
LSt, Kirchen-LSt, USt: 10.03./13.03. LSt, Kirchen-LSt, Solz-
LSt, USt: 10.04./14.04. Hinweis: Schonfristen gelten nicht 
für Bar- und Scheckzahler. 

3. GewStG: Sponsoring- und Werbeaufwendungen 

In seinem aktuellen Urteil vom 16.09.2024 (III R 36/22) 
musste sich der BFH mit der gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnung von Sponsoring und Werbeaufwendungen aus-
einandersetzen. Danach könnten auch bei einem Dienst-
leistungsunternehmen die Kosten für die Anmietung von 
Werbeträgern zu einer Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 
Buchst. d und e GewStG führen, wenn die Werbeträger bei 
unterstelltem Eigentum des Dienstleistungsunternehmens 
zu dessen Anlagevermögen (Fiktion) gehören würden. Für 
diese Zugehörigkeit zum „fiktiven“ Anlagevermögen kom-
me es entscheidend darauf an, ob der Geschäftszweck 
und die speziellen betrieblichen Verhältnisse (zum Beispiel 
Häufigkeit und Dauer der Nutzung von bestimmten oder 

gleichartigen ‑‑austauschbaren‑‑ Werbeträgern) des 
Dienstleistungsunternehmens Werbemaßnahmen erforder-
lich erscheinen lassen, für die das Unternehmen Werbe-
träger ständig in seinem Betrieb vorhalten muss. Entschei-
dend für die Zuordnung zum Anlagevermögen sei, ob be-
stimmte Werbeträger für den längerfristigen Gebrauch im 
Betrieb bestimmt waren oder sich aus der wiederholten 
kurzfristigen Nutzung vergleichbarer Werbeträger (in 
Summe) ein längerfristiger Einsatz im Betrieb ableiten 
lässt.  
Eine Hinzurechnung von Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Durchführung von Werbemaßnahmen nach 
§ 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG setzte zudem voraus, 
dass die den Werbeaufwendungen zugrunde liegenden 
Verträge ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach als 
Miet- oder Pachtverträge einzuordnen sind oder zumindest 
trennbare miet- oder pachtrechtliche Hauptleistungspflich-
ten enthalten (vgl. Senatsurteil vom 23.03.2023, III R 5/22). 

4. UmwStG: Kein Verlustrücktrag in den Rückwir-
kungszeitraum einer Verschmelzung 

Bei der Verschmelzung einer Gesellschaft mit Gewinnen 
(übertragender Rechtsträger) auf eine Gesellschaft mit 
Verlusten (übernehmender Rechtsträger) können positive 
Einkünften des übertragenden Rechtsträger aus dem 
Rückwirkungszeitraum nach § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG 

nicht mit verrechenbaren Verlusten, verbleibenden Verlust-
vorträgen oder nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 
des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet werden. 
Fraglich war nun in einem aktuellen Fall des BFH, ob die-
ses Verlustverrechnungsverbot auch für den Verlustrück-
trag gilt, d.h. ob Verluste, die im Folgejahr der Verschmel-
zung vom verschmolzenen Rechtsträger erzielt werden, im 
Rahmen des Verlustrücktrags mit positiven Einkünften des 
übertragenden Rechtsträger aus dem Rückwirkungszeit-
raum verrechnet werden können.  
Der BFH lehnt in seinem Urteil vom 13.03.2024 
(X R 32/21) auch diese Verlustverrechnung ab. § 2 Abs. 4 
Satz 3 UmwStG stehe auch dem Ausgleich von positiven 
Einkünften, die der übertragende Rechtsträger im Rückwir-
kungszeitraum erzielt hat, mit einem Verlustrücktrag des 
übernehmenden Rechtsträgers aus dem Folgejahr entge-
gen. 

5. EStG: Voraussetzungen für die Steuerfreiheit von 
Sanierungserträgen nach § 3a EStG 

Die Steuerfreiheit von Betriebsvermögensmehrungen oder 
Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass zum Zwe-
cke einer unternehmensbezogenen Sanierung (sog. Sanie-
rungsertrag) sind nach § 3a Abs. 1 S. 1 EStG steuerfrei. 
Dabei setzt eine unternehmensbezogene Sanierung vo-
raus, dass der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt des Schul-
denerlasses die Sanierungsbedürftigkeit und die Sanie-
rungsfähigkeit des Unternehmens, die Sanierungseignung 
des betrieblich begründeten Schuldenerlasses und die 
Sanierungsabsicht der Gläubiger nachweist, § 3a Abs. 2 
EStG. 
In einem aktuellen Urteil vom 09.08.2024 (X B 94/23) stellt 
der BFH klar, dass für die Auslegung der in § 3a Abs. 2 
EStG enthaltenen Tatbestandsmerkmale auf die zu § 3 
Nr. 66 EStG a.F. ergangenen Rechtsprechungsleitlinien 
zurückzugreifen ist (vgl. auch Beschluss des BFH vom 
27.11.2020, X B 63/20). Für die erforderliche Feststellung 
der Sanierungseignung enthalte das Gesetz zudem keine 
feste Beweisregel dahingehend, dass ein bestimmtes Krite-
rium, aus dem die Sanierungseignung abgeleitet werden 
kann, unbedingt vorliegen müsste. Wesentliche Indizien für 
das Bestehen von Sanierungseignung seien unter ande-
rem das Vorliegen eines nachvollziehbaren und prüfbaren 
Sanierungskonzepts oder ein rückblickend erfolgreicher 
Abschluss der Sanierung. Zudem habe das Tatbestands-
merkmal der "Sanierungsabsicht der Gläubiger" hat im 
Rahmen des § 3a Abs. 2 EStG eine eigenständige Rele-
vanz (vgl. bereits Beschluss des BFH vom 27.11.2020, X B 
63/20, Rz 9). Damit wäre es unvereinbar, dass das Vorlie-
gen dieses Tatbestandsmerkmals stets bereits dann zu 
vermuten sei, wenn ein einzelner Gläubiger im Zusam-
menhang mit einer Sanierung auf eine Forderung ganz 
oder teilweise verzichtet. 

6. ErbSt: Ausführung einer Grundstücksschenkung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 

Grundsätzlich wird nach R E 9.1. Abs. 1 EStR eine Grund-
stücksschenkung zu dem Zeitpunkt ausgeführt, in dem die 
Auflassung i.S.d. § 925 BGB sowie die Eintragungsbewilli-
gung (§ 19 GBO) vorliegen. 

Der BFH konkretisiert diese in der Rechtsprechung entwi-
ckelte Sichtweise um die Fälle, in denen eine Vollzugs-
hemmung vereinbart wurde, wonach der bevollmächtigte 
Notar von der bereits erteilten Eintragungsbewilligung erst 
dann Gebrauch machen darf, wenn die Zahlung des Kauf-
preises nachgewiesen ist. Mit Urteil vom 21.08.2024 
(II R 11/21) entschied der BFH, dass in solchen Fällen die 
gemischt-freigebige Schenkung erst im Zeitpunkt der ver-
traglich vorgesehenen Kaufpreiszahlung i.S.v. § 9 Abs. 1 
Nr. 2 ErbSt ausgeführt wird.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2025-01-10-basiszins-vorabpauschale-zum-2-1-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2025-01-10-basiszins-vorabpauschale-zum-2-1-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410224/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410228
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410228
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410236/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410213/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410213/

